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Beschlussvorschlag: 
 
Auf der Grundlage der § 22 Abs. 2  der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) wird durch die Stadt Neubrandenburg folgender Beschluss gefasst: 
 

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, im Rahmen der gegenwärtig anstehenden Ausschreibung zur 
Obdachlosenunterbringung in Neubrandenburg auch ein Alternativangebot zur Betreibung einer Unter-
kunft mit einer Übernachtungsstätte, Tagesaufenthaltsraumes und zugewiesener Obdachloser im Ge-
bäude Sponholzer Str. 18 B abzufragen. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 20.09.2013, Eingegangen am 23.09.2013, hat der Oberbürgermeister die Fraktionen 
darüber informiert, dass er die Ausschreibung der Dienstleistung Obdachlosenunterbringung nur in zwei 
Losen ausschreiben wird. In der Beratung am 10.09.2013 haben sich die Fraktionen gemeinsam mit 
Herrn Modemann und Herrn Schmiedel darüber geeinigt, dass die Leistung in drei Losen ausgeschrieben 
werden soll. Los 3 sollte die Betreibung eines Obdachlosenhauses am Standort Sponholzer Straße 18 B 
beinhalten. 
Da die Obdachlosenbetreuung in der Vergangenheit in dieser Konstellation zu keinen Problemen geführt 
hat, könnte sich der gewünschte Einspareffekt aus dem HSK-Beschluss auch mit einer Verringerung der 
Nutzfläche/Plätze und damit einer Reduzierung auf ein Gebäude erzielen lassen. 
 
Dazu könnte das SIM durch Vermarktung des dann nicht mehr genutzten Teiles der Sponholzer Str. 18 C 
Einnahmen erzielen. 
 
Ein Warten bis zur nächsten Sitzung der Stadtvertretung würde die Ausschreibung verzögern, bzw. eine 
Auftragsvergabe vor Eingang des Alternativangebotes würde einen Beschluss obsolet werden lassen. 
Da die Ausschreibung bis zum 27.09.2013 erfolgen muss, ist die Dringlichkeit geboten. 
 


